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Polizeipräsidium 
Münster

„Zum Verständnis der Sicherheitsorgane 
im Umgang mit Konsumräumen.

Ein Erfahrungsbericht aus Münster.“

Graz, 01.02.2010
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Polizeipräsidium 
Münster

Gliederung

1. Strategie der Drogenbekämpfung des PP Münster

2. Kontrolle der offenen Drogenszene

3. Erfahrungen zum Drogenkonsumraum in Münster

4. Rechtliche Probleme für die Polizei im Hinblick a uf den 
Strafverfolgungszwang
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Polizeipräsidium 
Münster

Ziele polizeilicher Strafverfolgungsmaßnahmen:

• Aufdecken von Handels- und Vertriebsstrukturen des 
illegalen Drogenhandels

• Beschlagnahme und Abschöpfung von Drogengewinnen

• Reduzierung der Angebote durch Sicherstellung illeg aler 
Drogen

• Beweiskräftige Überführung der Händlerinnen/Händler , 
Organisatorinnen/Organisatoren und 
Nutznießerinnen/Nutznießer des Drogenhandels
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Polizeipräsidium 
Münster

Verteilung der BTM-Delikte 2009
Handel/Schmuggel und Besitz/Erwerb
im Zuständigkeitsbereich PP Münster

Besitz
65%

Handel
35%
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Polizeipräsidium 
MünsterGesamtkriminalität 2008 

Bundesrepublik Deutschland (PKS)
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Polizeipräsidium 
MünsterRauschgiftkriminalität 2008 

Bundesrepublik Deutschland (PKS)
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Polizeipräsidium 
MünsterDelikte „Konsumenten harter Drogen“

1993 - 2008
Bundesrepublik Deutschland (PKS)
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Polizeipräsidium 
Münster

Ziele der Kontrolle der offenen Drogenszene

• Begrenzung der damit verbundenen Subkultur

• Begrenzung der Attraktivität für Einsteiger und auswärtige 
Konsumenten

• Zuführung von Drogenabhängigen zu den Hilfsangeboten

z.B. Drogenkonsumraum
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Polizeipräsidium 
MünsterUmgebung des Drogenkonsumraumes
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Polizeipräsidium 
MünsterGebäudeansicht des Drogenkonsumraumes
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Polizeipräsidium 
Münster

Vereinbarung über „Kooperationsformen zur Prävention vo n 
Straftaten im unmittelbaren Umfeld des Drogenkonsumrau mes“

1. Es ist eine mit den zuständigen Gesundheits-, Ordnungs- und Strafverfolgungsbehörden 
abgestimmte Hausordnung zu erlassen und gut sichtbar auszuhängen. Die Nutzerinnen und 
Nutzer sind ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass Verstöße gegen das Betäubungs-mittelgesetz, 
mit Ausnahme des Besitzes von Betäubungsmitteln in geringer Menge zum Eigenverbrauch, 
innerhalb der Einrichtung verboten sind und unverzüglich unterbunden werden. Entsprechende 
Verstöße gegen dieses Verbot werden vom Betreiber unverzüglich unterbunden und mit 
Hausverboten geahndet.

2. Regelmäßig finden zwischen Betreiber, Gesundheits-, Ordnungs- und Strafverfolgungsbe-hörden 
Abstimmungsgespräche statt, um insbesondere Handel, Abgabe und Überlassung von illegalen 
Drogen zu unterbinden.

3. Der Betreiber vereinbart die verbindliche Zusammenarbeit und regelmäßige Konsultatio-nen mit 
den zuständigen örtlichen Gesundheits-, Ordnungs- und Strafverfolgungsbehör-den, um frühzeitig 
eventuelle Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Begehung von Straftaten 
im unmittelbaren Umfeld des Drogenkonsumraumes zu verhindern.

4. Regelmäßige Dokumentationen werden von der Leitung des Drogenhilfevereins INDRO e.V. für 
Besprechungen und Abklärungen möglicher einrichtungsbedingter Auswirkungen auf die Umfeld-
und/oder Sozialverträglichkeit (Beeinträchtigungen Dritter, Szenebil-dung, Belastung des 
öffentlichen Raumes, die Begehung von Straftaten, insbesondere Handeltreiben mit 
Betäubungsmitteln, etc.) erstellt. Über die Ergebnisse werden die zu-ständigen Gesundheits-, 
Ordnungs- und Strafverfolgungsbehörden regelmäßig unterrichtet. 
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Polizeipräsidium 
Münster

Vorteile des Drogenkonsumraumes aus Sicht der Polizei

• Vermeidung von Konsumvorgängen in der Öffentlichkeit
(über 11.000 pro Jahr, d.h. durchschnittlich 30-mal am Tag kein 
Sichtkontakt zu Kindern und Passanten

• Sofortige medizinische Hilfe (über 1.000 Fälle pro Jahr)

• Weitergehende Hilfen (Drogenberatung, Soforthilfe, Entgiftung, 
Substitution, ärztliche Versorgung sowie soziale Hilfestellungen) 
führen auch zur Reduzierung der Beschaffungskriminalität
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Polizeipräsidium 
Münster

Absehen von der Verfolgung nur durch die 
Staatsanwaltschaft

§ 31a Absehen von der Verfolgung

(1) Hat das Verfahren ein Vergehen nach § 29 Abs. 1, 2 oder 4 zum 
Gegenstand, so kann die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung 
absehen , wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre, kein 
öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht und der Täter die 
Betäubungsmittel lediglich zum Eigenverbrauch in geringer Menge 
anbaut, herstellt, einführt, ausführt, durchführt, erwirbt, sich in sonstiger 
Weise verschafft oder besitzt. Von der Verfolgung soll abgesehen 
werden , wenn der Täter in einem Drogenkonsumraum 
Betäubungsmittel lediglich zum Eigenverbrauch, der nach § 10a 
geduldet werden kann, in geringer Menge besitzt, ohne zugleich im 
Besitz einer schriftlichen Erlaubnis für den Erwerb zu sein.
…
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Polizeipräsidium 
Münster

Lösungsansätze:

• Änderung des § 31a BTM-Gesetzes durch die Erweiterung der 
Kompetenz, von Strafe abzusehen, auf die Polizei

• Ergänzung des § 29 BTM-Gesetz um die Straffreistellung des 
Besitzes von BTM in geringen Mengen bei 
Drogenkonsumraumbenutzern

• Erteilung von Erlaubnissen gemäß § 3 BTM-Gesetz für 
Drogenkonsumraumbenutzern
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Polizeipräsidium 
Münster

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


